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Erstes Fruchtfolgeflächen-Kompensations-
projekt erfolgreich umgesetzt

Dominik A. Müller |  Abteilung für Umwelt |  062 835 33 60

Das Bundesamt für Strassen ASTRA beanspruchte für den Bau  
des Lagerplatzes der ASTRA Bridge in Rothrist Fruchtfolgeflächen. 
Beanspruchte Fruchtfolgeflächen müssen bei Vorhaben des  
Bundes andernorts kompensiert werden. In Schmiedrued konnten 
mit dem Bodenmaterial aus Rothrist im Jahr 2021 neue Frucht-
folgeflächen geschaffen werden.

Gemäss dem neuen Sachplan Frucht-
folgeflächen vom 8. Mai 2020 müssen 
bei Bundesvorhaben alle im Rahmen 
von Bauprojekten verbrauchten Frucht-
folgeflächen (FFF), die in den kanto-
nalen Inventaren verzeichnet sind, im 
gleichen Umfang und unter Berück-
sichtigung der Qualität mit Unter-
stützung der betroffenen Kantone 
kompensiert werden. Das erste Bun-
desvorhaben, das im Kanton Aargau 
unter den neuen Vorgaben zur Aus-
führung kam, betraf das Bundesamt 
für Strassen ASTRA und den Lager-
platz für die ASTRA Bridge in Rothrist 
bei der Verzweigung Wiggertal. Da-

bei unterstützte die Abteilung für 
Umwelt das ASTRA bei der Suche 
nach Aufwertungsflächen und in den 
weiteren Schritten.

Bauprojekt Lagerplatz ASTRA Bridge
Das Bauprojekt Lagerplatz ASTRA 
Bridge in Rothrist verbrauchte Frucht-
folgeflächen im Umfang von 1,03 Hek-
taren. Diese befinden sich bei der Ver-
zweigung Wiggertal im Autobahnohr 
zwischen der Fahrbahn Zürich–Bern 
und der Einfahrt von Luzern her kom-
mend Richtung Bern. Die standörtli-
chen Böden wurden als natürlich 
gewachsene, tiefgründige, stauwas-

serbeeinflusste Fluvisole und Braun-
erden kartiert und entsprechen der 
Nutzungseignungsklasse 4 (geeignet 
als Fruchtfolgeflächen). Der Bodenab-
trag wurde von Mai bis August 2021 
bei abgetrockneten Bodenbedingun-
gen durchgeführt, was angesichts des 
regenreichen Sommers 2021 eine He-
rausforderung war. Sämtlicher Unter-
boden und der Grossteil des verwert-
baren Oberbodens wurden direkt auf 
das Zwischenlager in einer bewillig-
ten Materialabbauzone beim Kompen-
sationsprojekt abgeführt. Der Lager-
platz ist mittlerweile fertiggebaut und 
befindet sich in Betrieb.

Bodenabtrag beim ASTRA-Bridge-Lagerplatz in Rothrist: In einem ersten 
Schritt wurde in einem Streifen quer über die Parzelle der Boden abgetragen 
und darin unter anderem eine Transportpiste erstellt. Entlang dieser 
 konnten dann witterungsunabhängig Leitungsbauten ausgeführt werden.

ASTRA Bridge
Die ASTRA Bridge ist eine mobile 
Hilfsbrücke, die für den Einsatz bei 
Unterhaltsarbeiten auf Autobahnen 
geeignet ist, um diese effizienter 
ausführen zu können. Während der 
Verkehr über die Brücke geführt 
wird, können unter der Brücke die 
Arbeiten erledigt werden. Das Sys-
tem ist mit einem Fahrwerk aus-
gerüstet. Die ASTRA Bridge kann 
hydraulisch um 10 Zentimeter an-
gehoben in Längs- und Querrich-
tung fahren. Unter der Konstruk-
tion werden Bauarbeiten auf einer 
Länge von 100 Metern in einem 
Lichtraumprofil von 5,1 Metern 
Breite und 3,1 Metern Höhe aus-
geführt. Sind die Arbeiten unter der 
Brücke abgeschlossen, fährt sie 
ferngesteuert 100 Meter weiter für 
den nächsten Bauabschnitt. In 
Rothrist wurde 2021 bei der Ver-
zweigung Wiggertal der Lager-
platz mit Teststrecke und Werk-
statthalle realisiert und im April 
2022 erfolgte der erste Einsatz 
auf der A1 im Kanton Solothurn. 
Weitere Informationen sind unter 
www.astra.admin.ch/astrabridge 
verfügbar.
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Suche nach  
einer Kompensationsfläche
Da das Bauvorhaben in Rothrist der 
Kompensationspflicht unterstand, galt 
es eine geeignete Kompensations- 
und Aufwertungsfläche zu finden. Aus 
Sicht des quantitativen Bodenschutzes 
und der Fruchtfolgeflächenbilanz war 
die Grundbedingung, dass im Rahmen 
des Kompensationsprojektes mindes-
tens die verbrauchten 1,03 Hektaren in 
der gleichen Qualität neu geschaffen 
werden müssen. Eine weitere Bedin-
gung war, dass die Kompensations-
fläche im Richtplan des Kantons Aar-
gau nicht als Fruchtfolgefläche klassiert 
sein darf. Zusätzliche Kriterien waren 
ein möglichst nahegelegener Stand-
ort zum Bauprojekt Lagerplatz ASTRA 
Bridge in Rothrist, die Verwertungs-
möglichkeit des anfallenden Boden-
materials sowie natürlich die Zustim-
mung des Landeigentümers und des 
Bewirtschafters.
Mit Hilfe des «Verzeichnisses Auf-
wertung Fruchtfolgeflächen» wurden 
durch das ASTRA, das beauftragte 
Umweltbüro und die bodenkundliche 
Baubegleitung zahlreiche potenzielle 

Kompensationsflächen evaluiert, die 
zum grossen Teil aus diversen Grün-
den nicht weiterverfolgt werden konn-
ten. Schliesslich konnte zusammen mit 
allen Projektinvolvierten in Schmied-
rued eine geeignete Fläche gefunden 
und das eigentliche Aufwertungspro-
jekt ausgearbeitet werden.

Kompensations-  
und Aufwertungsprojekt 
Die Kompensations- und Aufwertungs-
fläche in Schmiedrued liegt direkt an 

der Kantonsgrenze Aargau-Luzern 
und wurde früher für den Kiesabbau 
genutzt. Die Grube wurde von den 
1960er- bis Ende der 1980er-Jahre 
 betrieben, teilaufgefüllt und nach den 
damaligen Grundsätzen rekultiviert. 
2014 wurde die Fläche bodenkund-
lich überprüft und aufgrund der aus 
heutiger Sicht mangelhaften Rekulti-
vierung (teilweise fehlender Unter-
boden, Vernässungen, mangelnde 
Gründigkeit usw.) in das Verzeichnis 
Aufwertung Fruchtfolgeflächen (VAFFF) 
aufgenommen. Im Rahmen des Bau-
projekts wurden die Massnahmen zur 
Schaffung neuer Fruchtfolgeflächen 
und das Rekultivierungsziel detailliert 
festgelegt. 
Folgende Etappen wurden definiert:

 ■ Abtrag des Ober- und des Unterbo-
dens auf der gesamten Fläche
 ■ Erstellung der neuen Rohplanie (in-
terne Materialverschiebung)
 ■ Verlegen der Drainageleitungen
 ■ Auftrag des standörtlichen sowie des 
aus Rothrist zugeführten Unter- und 
Oberbodens
 ■ Rekultivierung und Übergabe in die 
Folgebewirtschaftung

Neben den bodenrelevanten Aspek-
ten mussten auch Transportrouten 
und Erschliessung, Materialzwischen-
lager, Naturschutzanliegen usw. mit-
geplant werden. Das separate Bau-
gesuch für das Aufwertungs- und 
Kompensationsprojekt konnte im Som-
mer 2021 durch die kantonalen (Luzern 
und Aargau) und kommunalen Be-
hörden (Triengen und Schmiedrued) 
genehmigt werden, sodass die Um-
setzung im Herbst 2021 in Angriff ge-
nommen werden konnte.

Fruchtfolgeflächen
Der Begriff Fruchtfolgefläche (FFF) beschreibt das beste ackerbaulich nutz-
bare Kulturland. Nach dem Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 
müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit Böden als Fruchtfolgeflä-
che gelten. Dazu zählen die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, 
Niederschläge), die pflanzennutzbare Gründigkeit (mehr als 50 Zentimeter), 
Verdichtungen und chemische Belastungen, die minimal zusammenhän-
gende Fläche (mindestens eine Hektare) sowie die Geländeform (Hang-
neigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung). Der Mindestumfang 
an Fruchtfolgeflächen ist für die gesamte Schweiz auf 438’460 Hektaren 
festgelegt. Jedem Kanton ist eine Mindestumfangfläche je nach natur-
räumlicher Ausstattung zugewiesen.

Die Aufwertungs- und Kompensationsfläche in Schmiedrued, bevor  
mit den Bau- und Bodenarbeiten begonnen wurde. Im Hintergrund ist die 
ökologisch wertvolle ehemalige Abbauwand der Kiesgrube zu sehen.  
Die Wiederauffüllung erreichte das ursprüngliche Terrain an der Oberkante 
der Abbauwand bei Weitem nicht mehr. Nach erfolgreichem Abschluss  
des Kompensationsprojekts präsentiert sich das gleiche Bild, da nur wenige 
Dezimeter Boden neu eingebaut wurden.
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Umsetzung des Aufwertungsprojekts
Mitte September 2021 konnte mit dem 
Bodenabtrag des wiederverwertba-
ren Ober- und Unterbodens auf der 
Kompensationsfläche begonnen wer-
den. Die Rohplanie wurde so ange-
passt und erstellt, dass die maximale 
Neigung für Fruchtfolgeflächen ge-
mäss Sachplan FFF von 18 Prozent auf 
der ganzen Fläche eingehalten wird. 
Für die Erstellung der neuen Rohpla-
nie musste keine einzige Lastwagen-
ladung Aushub zugeführt werden, 
sodass es sich effektiv um eine reine 
Bodenverbesserung handelt. Nach Er-
stellung der Rohplanie wurde ein Drai-
nagesystem verlegt (Sammelleitung 
mit Saugerleitungen), um die Ent-
wässerung der Fläche langfristig ge-
währleisten zu können. Der Boden-
auftrag begann Anfang Oktober 2021 
und konnte im Verlauf des Monats 
fertiggestellt werden. Unter- und Ober-
boden wurden streifenweise gemäss 
den vorgängig definierten Auftrags-
höhen angelegt. Ausserhalb der Auf-
wertungsfläche wurden in Absprache 
mit der Naturschutzkommission 
Schmiedrued zwei neue Teiche als 
Trittsteine für Geburtshelferkröten aus-
gehoben. Alle Arbeiten wurden durch 
eine bodenkundliche Baubegleitung 

eng betreut. Das aus Rothrist zuge-
führte Bodenmaterial konnte voll-
ständig für die Aufwertung verwertet 
werden. Daneben musste für die Errei-
chung des Rekultivierungsziels auch 

noch weiterer Ober- und Unterboden 
zugeführt werden, was direkt ab dem 
Zwischenlager des angrenzenden Kies-
abbaus im Kanton Luzern quasi vor 
der Haustür erfolgen konnte.

Verzeichnis Aufwertung Fruchtfolgeflächen 
Zahlreiche Flächen im Kanton Aargau weisen einen ungenügenden Re-
kultivierungsboden auf und gelten wegen der schlechten Bodenqualität 
nicht als Fruchtfolgeflächen. Dies, obwohl sie sich von der Topografie 
durchaus als Fruchtfolgeflächen eignen würden. Das «Verzeichnis Auf-
wertung Fruchtfolgeflächen» (VAFFF) enthält über 150 Standorte, die 
über den ganzen Kanton Aargau verteilt sind. Das VAFFF ist im Geoportal 
des Kantons Aargau unter www.ag.ch/geoportal in den Online-Karten 
verfügbar. Die Abteilung für Umwelt (AfU) gibt interessierten Personen 
gerne Auskunft über Flächen in einem bestimmten Kantonsteil. 
Das Verzeichnis stellt einen Hinweis auf Flächen dar, die sich für Boden-
verbesserungen eignen. Die Umsetzung von Verbesserungsprojekten 
muss auf privater Basis und im Einverständnis des betroffenen Land-
eigentümers erfolgen. Ein konkretes Verbesserungsprojekt erfordert eine 
erweiterte Abklärung des Bodenzustandes und je nach Zustand sind unter-
schiedliche Massnahmen angezeigt. Bodenverbesserungen auf einer Fläche 
grösser als eine Are gelten als Terrainveränderung und sind somit bau-
bewilligungspflichtig.
Neben den Standorten im Verzeichnis sind der AfU weitere Flächen für 
Bodenverbesserungen bekannt. Diese wurden jedoch bisher nicht ge-
nauer untersucht. Weitere Informationen zum VAFFF finden Sie im UM-
WELT AARAGU, Ausgabe Nr. 71, Mai 2016, Seiten 19 bis 20, sowie in der 
Ausgabe Nr. 68, Juni 2015, Seiten 15 bis 16, und unter www.ag.ch/vafff.

Beginn der Bodenabtragsarbeiten und Schüttung des Installationsplatzes am rechten Bildrand: In den bereits 
freigelegten Bereichen war lediglich Oberboden vorhanden und der ursprünglichen Rekultivierung fehlte der 
Unterboden.
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Ende Oktober 2021 wurde durch den 
Bewirtschafter und Grundeigentümer 
von Hand eine Zwischenbegrünung 
für den Winter angesät. Diese lief er-
freulich gut auf und Ende März 2022 
folgte die definitive Rekultivierungs-
ansaat. Die bodenkundliche Werkab-
nahme konnte zwischenzeitlich erfolg-
reich durchgeführt werden und die 
Fläche zeigt sich in einem einwand-
freien Zustand. 

Weitere Schritte und Fazit
Die bisher getätigten Arbeiten auf der 
Kompensationsfläche in Schmiedrued 
liefen zur vollsten Zufriedenheit aller 
Involvierten ab. Nachdem die defini-
tive Rekultivierungsansaat erfolgen 
konnte, läuft nun die schonende Fol-
gebewirtschaftungsphase, die von der 
bodenkundlichen Baubegleitung wei-
terhin eng betreut wird. Die Schluss-
abnahme der Fläche erfolgt im Jahr 
2024 und dann wird bei Erfüllung al-
ler Kriterien an eine neu geschaffene 
FFF auch die Anrechnung der Kom-
pensationsfläche ins kantonale FFF-
Inventar und die Umklassierung von 
Nicht-FFF zu FFF vorgenommen.

Die Sammelleitung wird quer über die Aufwertungsfläche verlegt. Die Anschlüsse für die Saugerleitungen wurden 
vor dem jeweiligen Bodenauftrag eingebaut, um Schäden durch das Befahren zu vermeiden. Am oberen Bildrand 
ist der erste Rekultivierungsabschnitt zu sehen und am unteren linken Bildrand ein Bodendepot. Die Absperrung 
rings um die Rohplanie gibt den Perimeter der Erdarbeiten vor.
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Für das Verlegen der Sammelleitung wurde ein Graben in die Rohplanie  
und den Auffüllungskörper der ehemaligen Kiesgrube ausgehoben.  
Das dabei anfallende Material musste grösstenteils extern entsorgt werden, 
da die frühere Auffüllung neben sauberem Aushub auch Bauschutt enthält.
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Bis zum jetzigen Zeitpunkt verlief das 
Aufwertungsprojekt aus Sicht der Ab-
teilung für Umwelt höchst erfreulich. 
Besonders hervorzuheben sind folgen-
de Punkte:

 ■ direkte Verwertung des in Rothrist 
angefallenen Bodens (mit dem Bo-
den der verbrauchten FFF wird an-
dernorts neue FFF geschaffen)
 ■ keinerlei Zufuhr von Aushubmaterial
 ■ kurze Bau- und Umsetzungszeit der 
Bodenverbesserung von etwas mehr 
als einem Monat
 ■ sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen bodenkundlicher Baubeglei-
tung, ausführender Unternehmung 
und Grundeigentümer/Landwirt
 ■ sehr engagierter Grundeigentümer/
Landwirt

Das erste FFF-Kompensationsprojekt 
bei Bundesvorhaben im Kanton Aar-
gau ist aus Sicht der Abteilung für Um-
welt bis jetzt eine Erfolgsgeschichte, 
bei der gerade auch verwaltungs-
intern wertvolle Erfahrungen für zu-
künftige Kompensationsprojekte ge-
sammelt werden konnten.

Der Bodenauftrag erfolgt streifenweise von Süden nach Norden (im Bild von rechts nach links) und vom tiefsten 
Punkt der Aufwertungs fläche hin zur ehemaligen Abbauwand.
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Der Bagger steht ausserhalb der aufgerissenen Rohplanie und verteilt den 
angelieferten Unterboden in der notwendigen losen Auftragsmächtigkeit.  
In diesem Bereich entspricht die Rohplanie dem ursprünglichen Boden-
niveau und das endgültige Terrain nach Abschluss der Bodenarbeiten  
ist gegenüber dem Ausgangszustand vom Sommer 2021 nur wenige 
Dezimeter höher.
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Die fortschreitenden Bodenarbeiten sind aus der Luft durch die unterschiedliche Oberflächenabtrocknung der 
einzelnen Tagesetappen und Streifen während eines Tages sehr schön zu sehen. Gut sichtbar ist im Bereich des 
Bodenauftrags die aufgerissene Rohplanie, auf der der Unterboden angelegt wird. Dieser Bereich wird beim 
Bodenauftrag nicht mehr befahren.
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